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Wohnen ist teuer, vor allem in privaten Altbaumietwohnungen.  
Damit dir die Wohnkosten nicht zu tiefe Löcher ins Geldbörsel reißen, 
kannst du auch Förderungen beantragen. Wir sagen dir, was an Kosten 
anfallen kann und helfen dir, wie du zu den Unterstützungen kommst. 
Wir wollen, dass Wohnen wieder leistbar wird.

WOHNEN  
MUSS WIEDER 
LEISTBAR 
WERDEN
„

„
Deine Arbeiterkammer
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EHier erfährst du, wie ein 
Miet-vertrag aussehen sollte, 
und was es dabei zu beachten 
gibt. Außerdem stellen wir dir 
eine besondere Form der ersten 
eigenen Wohnung vor: die 
Wohngemeinschaft. 
Zum Abschluss bekommst du 
einen Einblick in deine Rechte & 
Pflichten als Mieter/in.

TEIL 2
MIETVERTRAG: RECHTE & PFLICHTEN

TIPP:
Du hast den Info-Kit nicht komplett?  
Alle aktuellen Broschüren stehen dir zum  
Download bereit:  
wien.arbeiterkammer.at/publikationen

DER DREITEILIGE INFO-KIT „DIE ERSTE EIGENE WOHNUNG“ VERSORGT DICH MIT 
ALLEN WICHTIGEN INFORMATIONEN, CHECKLISTEN UND ADRESSEN RUND UMS 
AUSZIEHEN. DIESE BROSCHÜRE ZU KOSTEN UND BEIHILFEN BEI MIETWOHNUNGEN IST 
DER DRITTE TEIL DAVON. 

Als Einführung ins Thema 
zeigen wir dir, wie und wo 
du dich auf die Suche nach 
deiner ersten eigenen Woh-
nung begeben kannst. Du 
siehst, welche verschiede-
nen Mietformen es gibt, und 
worauf du beim Umgang mit  
Immobilienmaklern achten 
solltest. 

TEIL 1
ALLES ZUR WOHNUNGSSUCHE

DEIN INFO-KIT ZUR ERSTEN  EIGENEN WOHNUNG

IN DEN ANDEREN BÄNDEN  
ERWARTET DICH FOLGENDES

http://wien.arbeiterkammer.at/publikationen
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EHier erfährst du, wie ein 
Miet-vertrag aussehen sollte, 
und was es dabei zu beachten 
gibt. Außerdem stellen wir dir 
eine besondere Form der ersten 
eigenen Wohnung vor: die 
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Zum Abschluss bekommst du 
einen Einblick in deine Rechte & 
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MIETVERTRAG: RECHTE & PFLICHTEN
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Du hast den Info-Kit nicht komplett?  
Alle aktuellen Broschüren stehen dir zum  
Download bereit:  
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DEIN INFO-KIT ZUR ERSTEN  EIGENEN WOHNUNG

http://wien.arbeiterkammer.at/publikationen
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FÜR ALLE – EGAL WIE VIEL MAN VERDIENT – IST DIE 
MIETE EIN GROSSER POSTEN IM MONATLICHEN BUDGET. 
DESHALB SOLLTE MAN SICH SCHON VOR DER WOH-
NUNGSSUCHE GENAU ÜBERLEGEN, WAS MAN DAFÜR 
AUS-GEBEN KANN, OHNE AUF ALLZU VIEL VERZICHTEN 
ZU MÜSSEN. 

Für Menschen mit einem geringen Einkommen gibt es eine Reihe von 
Zuschüssen und Beihilfen. Welche das in Wien sind, welche Voraus-
setzungen dafür erfüllt werden müssen und wo du darum ansuchen 
kannst, liest du in der zweiten Hälfte dieser Broschüre.
Miete ist nicht gleich Miete. Ihre Höhe hängt von vielen Faktoren ab: 
vom allgemeinen Wohnungsmarkt, vom Viertel, in dem die Wohnung 
liegt, und von Zustand und Größe des Objekts. Wenn du viele Insera-
te liest und dir Wohnungen anschaust, bekommst du ein schnell ein 
gutes Gefühl für die aktuelle Lage. Zusätzlich kannst du dich bei den 
Mieterorganisationen beraten lassen. Die Adressen haben wir im An-
hang dieser Broschüre für dich zusammengestellt (siehe Seite 23).

DER MIETMARKT

DAMIT DU VON ANFANG AN  GUT 

PLANEN KANNST
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Die Miete wird einen erheblichen Teil deiner monatlichen Ausgaben 
ausmachen, aber sie ist nicht alles. Mehr als ein Drittel solltest du 
da-für nicht einplanen. Achte auch darauf, was alles in der Miete ent-
halten ist, die du an die Hausverwaltung bezahlen sollst. Manchmal, 
z. B. wenn es im Haus eine Zentralheizung gibt, sind die Warmwas-
ser- und Heizkosten schon bei der Bruttomiete dabei. Manchmal 
kommen sie noch extra dazu. Schau genau hin! Eine höhere Brutto-
miete inklusive Heizung kann billiger sein als eine niedrigere, bei der 
die Heizkosten extra zu bezahlen sind.Strom, Alltägliches und andere 
Zahlungen kommen jedenfalls noch auf dich zu.

WAS KOMMT  
NEBEN DER MIETE 

NOCH AUF DICH 
ZU?

EIN KOSTENÜBERBLICK:
  Einmalige Ausgaben: Provision, Kaution, Möbel, Elektrogeräte, 
Gebrauchsgegenstände wie Töpfe und Geschirr, Wohnacces-
soires, z. B. Pflanzen, Dekoration, Mistkübel 

  Strom: Dein eigener Verbrauch in deiner Wohnung. Der allge-
meine Stromverbrauch, z. B. die Beleuchtung im Stiegenhaus, 
ist Teil deiner Monatsmiete.

  Lebenshaltungskosten: Alles, was deinen Alltag ausmacht, also 
Lebensmittel, Kleidung, Kosmetik, Ausgehen, Freunde treffen, 
Freizeitgestaltung, Hobbys, Handy, Internet, Reisen ...

  Kleiner Tipp: Falls du noch nicht genau weißt, wie viel das im 
Monat ist, schreibe einfach alle deine Ausgaben auf. Nach zwei 
bis drei Monaten siehst du schon, wie viel du brauchst und wo 
du vielleicht sparen könntest.

  Schule/Lehre/Uni: Arbeitsgeräte wie Laptop/Computer, Drucker, 
Festplatten; Papier und Schreibzeug, Bücher, möglicherweise 
Gebühren, Auslandsaufenthalte, Exkursionen ...

  Mobilität: gegebenenfalls Benzinkosten, Steuer, Reparatur und 
Stellplatz für dein Auto, Tickets für die öffentlichen Verkehrs-
mittel

  Versicherungen: Prämien für Haushaltsversicherung, Kranken-
versicherung, Unfallversicherung, gegebenenfalls Kfz-Versiche-
rung
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UNSERE STUDIE FÜR DEINEN ÜBERBLICK:
Die Arbeiterkammer hat 2018 eine Studie in Auftrag gegeben, die 
die „Wohnkostenbelastung junger ArbeitnehmerInnen in Wien“ 
darstellt. Die wichtigsten Ergebnisse daraus liest du auf den 
folgenden Seiten. So kannst du dir ein Bild davon machen, mit 
welchen Mietkosten du für deine erste eigene Wohnung rechnen 
musst – je nachdem, ob du dich für eine private Mietwohnung, 
eine Genossenschaftswohnung oder eine Gemeindewohnung 
entscheidest.
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2018 haben wir beim Institut für empirische Sozialforschung (IFES) 
eine Studie in Auftrag gegeben, um zu erfahren, wie hoch die 
Wohnkosten für junge Arbeitnehmer/innen in Wien derzeit sind. 
Befragt wurden Mieter/innen aller Wohnungsformen: von privaten 
Wohnungen, Genossenschaftswohnungen und Gemeindewohnun-
gen. Vergleicht man diese Ergebnisse mit dem allgemeinen Immobi-
lienpreisspiegel der Wirtschaftskammer Österreich für den gleichen 
Zeitraum, sieht man, dass die meisten jungen Arbeitnehmer/innen in 
den eher günstigen Bezirken wohnen. Die folgenden Zahlen geben 
dir einen Kostenrahmen für deine erste eigene Wohnung. Gewisse 
Abweichungen im Einzelfall und im Lauf der Zeit wird es aber immer 
geben.

MIETKOSTEN IM 
VERGLEICH

Studie:  
Junge Arbeitnehmer/innen

Allgemeiner Preisspiegel: Private Mietwohnun-
gen ohne Mietzinsregelung 2017

Bezug 2014-18

Wien- 
Durchschnitt, 
Wohnungen 
mit Makler

Wien- 
Durchschnitt, 
Wohnungen 
ohne Makler

Wien- 
Durchschnitt, 
Wohnungen 
mit Makler

Teuerster 
Bezirk (1.), 

Wohnungen 
mit Makler

Günstigster 
Bezirk (15.), 
Wohnungen 
mit Makler

Brutto-Miete/m2 € 11,60 € 10,30 € 13,10 € 17,50 € 11,60

60 m2-Wohnung, 
Brutto-Miete 
(ohne Strom, 

Heizung)

€ 696,00 € 618,00 € 786,00 € 1.050,00 € 696,00

Quelle: IFES (2018) Quelle: WKO (2018)

AUSGABEN FÜR PRIVATEN 

MIETWOHNUNGEN
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 Fast immer ist das Anmieten einer Wohnung auch mit Einmalkosten 
verbunden.
Wofür und wie hoch sie sind, zeigt unsere Studie unter jungen Arbeit-
nehmer/innen:

Der Vergleich zeigt, dass Wohnungen ohne Makler günstiger vermie-
tet werden als Wohnungen mit Makler, und dass es große Preisun-
terschiede zwischen den Bezirken gibt. Grob gesprochen, bewegen 
sich die privaten Mieten in Wien zwischen € 10,– und € 18,– pro 
Quadratmeter.
Kaution: Meistens beträgt die Kaution drei Brutto-Monatsmieten. 
Rein rechtlich darf der Vermieter jedoch bis zu sechs Brutto-Mo-
natsmieten verlangen. Solange du keine Schäden in der Wohnung 
anrichtest, bekommst du die Kaution aber wieder zurück, wenn du 
ausziehst.
Maklerprovision: Die Hälfte der Befragten bekam ihre Wohnung 
durch eine/n Immobilienmakler/in und musste ihm/ihr die übliche 
Vermittlungsgebühr bezahlen. Wie hoch eine Provision sein darf, ist 
genau geregelt:

 bis zu zwei Monatsmieten bei unbefristeten und auf mehr als drei 
Jahre befristeten Verträgen,

 bis zu einer Monatsmiete bei auf drei und  
weniger Jahre befristeten Verträgen.

Bezug Anteil der Befragten
50% der Befragten
zahlte weniger als

Zahlungen
im Durchschnitt

Kaution 85 % € 2.350 € 2.444

Maklerprovision 52 % € 1.800 € 1.945

Renovierung 13 % € 1.000 € 5.307

Kücheneinrichtung 8 % € 1.250 € 2.059

Ablöse an Vormieter/in 10 % € 1.200 € 2.282

Quelle: IFES (2018)

ZUSÄTZLICHE 
AUSGABEN BEIM 

EINZUG

NUTZE DEIN PRIVATES 
UMFELD!
Nicht alle freien Wohnungen 
landen in einer Zeitungsanzeige 
oder auf dem Tisch eines Makler-
büros. Oft kann man durch die ei-
genen privaten Kontakte an eine 
günstigere Wohnung als auf dem 
offiziellen Weg kommen. Deshalb 
erzähle möglichst vielen Freun-
den, Bekannten und Verwandten 
von deiner Wohnungssuche!

MEHR DAZU  IN DER ERSTEN  BROSCHÜRE  DIESES  INFO-KITS
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Allgemein gilt, dass gemeinnützige Bauvereinigungen (GBV) ihre 
Wohnungen günstiger vergeben als privatwirtschaftliche Vermieter 
– das zeigt auch unsere Studie unter jungen Arbeitnehmer/innen 
in Wien. Deine monatliche Belastung in einer sogenannten Genos-
senschaftswohnung wäre demnach geringer. Außerdem werden 
Genossenschaftswohnungen regelmäßig unbefristet und nicht nur 
auf eine bestimmte Zeit vermietet. Allerdings ist bei zwei von drei 
GBV-Wohnungen zum Einzug ein Finanzierungsbeitrag zu bezahlen. 
Genaue Informationen darüber findest du in der ersten dieser drei 
Broschüren auf Seite 26.

KOSTEN BEI GENOSSEN-
SCHAFTSWOHNUNGEN



14

Natürlich wirkt der Finanzierungsbeitrag auf den ersten Blick wie eine 
unüberwindbare Hürde. Allerdings ist dabei zu bedenken, dass die 
Monatsmieten bei einer Genossenschaftswohnung deutlich niedriger 
sind als auf dem privaten Markt (knappe € 8,– im Vergleich zu € 10,30 
bzw. € 11,60) und es zudem keine Maklerprovisionen gibt. Außerdem 
bekommst du deinen Finanzierungsbeitrag zum großen Teil wieder 
zurück, wenn du ausziehst: Für jedes Jahr, das du die Wohnung 
gemietet hattest, behält die GBV 1% der ursprünglichen Summe ein. 
Der Rest wird dir rücküberwiesen, wenn du ausziehst (siehe Broschü-
re 1, Seite 26).

Neben dem Finanzierungsbeitrag können noch andere Einmalkosten 
auf dich zukommen – allem voran Ausgaben für eine Kücheneinrich-
tung, denn in den meisten Genossenschaftswohnungen ist sie kein 
fester Bestandteil. In unserer Studie gab ein Fünftel der Befragten 
an, in eine Küche investiert und dabei im Schnitt € 7.203,– gezahlt 
zu haben. Aber natürlich liegt es an dir, wie viel du dafür ausgeben 
willst bzw. kannst. Wenn du eine gebrauchte Genossenschafts-
wohnung anmietest, kann unter Umständen eine Ablöse an den/
die Vormieter/in anfallen, wenn du ihm/ihr z.  B. Möbel abkaufst. 
Auch Renovierungskosten können entstehen: Es könnte ja z. B. ein 
Bodenbelag in der Wohnung sein, der zwar eigentlich noch ok ist, dir 
aber überhaupt nicht gefällt.

Bezug 2014-18

Durchschnittli-
che Ausgaben 
aller befragten 
Jung-Arbeit-
nehmer/ innen 
in Wien

Ein Viertel der 
Befragten mit 
Finanzierung-
beitrag zahlte 
weniger als:

Die Hälfte der 
Befragten mit 
Finanzierung-
beitrag zahlte 
weniger als:

Ein Viertel der 
Befragten mit 
Finanzierung-
beitrag zahlte 
mehr als:

Brutto-Miete/m2 € 8,10

Brutto-Miete für eine 
60 m2-Wohnung (ohne 
Strom, Heizung)

€ 486

Finanzierungsbeitrag 
(fiel bei 68 von 100 
Wohnungen an)

€ 2.500 € 10.000 € 26.000

Quelle: IFES (2018)

ZAHLUNGEN FÜR EINE  
GENOSSENSCHAFTSWOHNUNG

ZUSÄTZLICHE  
KOSTEN
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Die dritte mögliche Wohnungsform – eine Wohnung der Gemeinde 
Wien – liegt finanziell zwischen einer privaten Mietwohnung und 
einer Genossenschaftswohnung, wie unsere Studie unter jungen 
Arbeitnehmer/innen 2014 zeigte. Gemeindewohnungen haben den 
Vorteil, dass sie unbefristet vermietet werden und nicht nur für eine 
bestimmte Mietdauer. Außerdem wird keine Kaution verlangt.
 

Bei Gemeindewohnungen, die nach 1968 errichtet wurden, fällt 
wie bei Genossenschaftswohnungen ein Finanzierungsbeitrag an. 
Allerdings ist er wesentlich niedriger, weil hier nur die Baukosten 
und nicht zusätzlich auch die Ausgaben für den Grund auf die Mieter 
umgelegt werden. Eine solche Einmalzahlung leisteten nur 3 % der 
befragten Jung-Arbeitnehmer/innen. Die Höhe betrug dabei im Durch-
schnitt € 4.088,–, allerdings zahlte die Hälfte weniger als € 1.440,–.
Die Ausgaben für Kücheneinrichtungen, Renovierungen und Ablösen 
waren ähnlich häufig wie bei Mieter/innen von Genossenschaftswoh-
nungen.

DURCHSCHNIT
TLICHE MIETEN

EINER GEMEINDE
WOHNUNG

IN WIEN

Bezug 2014-18
Durchschnittliche Ausgaben aller 
befragten Jung-Arbeitnehmer/innen in 
Wien

Brutto-Miete/m2 € 7,50

Brutto-Miete für eine
60 m2-Wohnung
(ohne Strom, Heizung)

€ 450,00

Quelle: IFES (2018)

ZUSÄTZLICHE  
KOSTEN

KOSTEN BEI GEMEINDE-
WOHNUNGEN IN WIEN
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FÖRDERUNGEN:  
DIE WOHNBEIHILFE IN WIEN

DIE STAATLICHEN ZUSCHÜSSE UND BEIHILFEN IM WOHN-
BEREICH SIND IN DEN EINZELNEN BUNDESLÄNDERN 
TEILWEISE SEHR UNTERSCHIEDLICH GEREGELT. AUF DEN 
FOLGENDEN SEITEN FINDEST DU EINE ZUSAMMENSTEL-
LUNG DER MÖGLICHEN FÖRDERUNGEN IN WIEN.

Mit der Wohnbeihilfe unterstützt die Stadt Wien Menschen mit ge-
ringem Einkommen, indem sie einen Zuschuss zu deren Miete leistet: 
Dazu gibt es einen festgeschriebenen zumutbaren Wohnungsauf-
wand (ZWA). Übersteigt der tatsächlich anrechenbare Wohnungsauf-
wand (AWA) den zumutbaren – muss eine Person also mehr Miete 
bezahlen, als sie mit ihrem geringen Einkommen bewältigen kann 
– übernimmt die Stadt Wien die Differenz zwischen ZWA und AWA. 
Das gilt sowohl bei Genossenschafts- und Gemeindewohnungen als 
auch bei privaten Mietwohnungen.
Den Antrag dafür reichst du bei der Magistratsabteilung 50 ein. Die 
genaue Adresse und Öffnungszeiten findest du im Anhang dieser 
Broschüre auf Seite 25.

WIE FUNK TIONIERT  
DIE WOHNBEI

HILFE?
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Im Allgemeinen wird die Wohnbeihilfe auf zwei Jahre gewährt. 
Beim Bezug von Arbeitslosengeld, Krankengeld usw. ist auch ein 
kürzerer Zeitraum möglich. Wird zusätzlich zur Wohnbeihilfe auch 
eine bedarfsorientierte Mindestsicherung bewilligt, kann es zu einer 
Kürzung oder Einstellung der Wohnbeihilfe kommen, denn ein Teil 
der Mindestsicherung muss für die Miete verwendet werden. 
Ob du Wohnbeihilfe bekommst oder nicht, hängt von folgenden 
Faktoren ab:

 Haushaltsgröße

 Haushaltseinkommen

 Wohnungsgröße

 Wohnungsaufwand

Haushaltsgröße
Zum Haushalt gehören alle Personen, die mit dem/der Antragsteller/
in in einem Haushalt leben und in dieser Wohnung hauptgemeldet 
sind. Als Nachweis genügt der Meldezettel.
Bei Wohngemeinschaften von Studierenden zählen alle Mitbewohner 
zur Haushaltsgröße, egal ob die WG ihr Haupt- oder Nebenwohnsitz 
ist. 

Haushaltseinkommen
Als Haushaltseinkommen gilt das Nettoeinkommen (nachdem Sozi-
alversicherungsbeiträge und Einkommensteuer bezahlt wurden) aller 
im Haushalt lebenden Personen inklusive Weihnachts- und Urlaubs-
geld. Das monatliche Einkommen ist also ein Zwölftel des gesamten 
Jahres-Nettoeinkommens. Hast du selbst kein eigenes Einkommen 
und lebst du ausschließlich von Unterhaltszahlungen deiner Eltern, 

kannst du keine Wohnbeihilfe beantragen. Das gleiche gilt, 
wenn dein nachweisbares Einkommen niedriger ist als 

das festgelegte Mindesteinkommen.

DAS MONATLICHEEINKOMMEN IST EINZWÖLFTEL DES  GESAMTENJAHRES-NETTO-EINKOMMENS.
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Wohnungsgröße
50 m2 für eine Person, 70 m2 für zwei Personen und zusätzlich 
15 m2 für jede weitere Person gelten bei der Wohnungsbeihilfe als 
angemessene Nutzfläche. Diese Wohnungsgrößen werden beim 
anrechenbaren Wohnungsaufwand berücksichtigt

Jahr 1 Erwachsener 2 Erwachsener je Kind

2020 € 917,35 € 1.328,11 € 142,92

2019 € 885,47 € 1.327,62 € 136,63

2018 € 863,04 € 1293,98 € 133,16

2017 € 844,46 € 1.266,13 € 130,30

2016 € 837,76 € 1.256,08 € 129,26

2015 € 827,82 € 1.241,10 € 127,73

2014 € 813,99 € 1.220,44 € 125,59

FOLGENDE EINKÜNFTE ZÄHLEN AUCH ZUM EINKOMMEN:
  Lehrlingsentschädigung, Alimente, Kinderbetreuungs-, Karenz-, 
Wochengeld

  Arbeitslosengeld, (Sonder-)Notstandshilfe, Beihilfe nach dem 
Arbeitsmarktförderungsgesetz

  Krankengeld
  Stipendium einer inländischen Universität
  Präsenz-, Zivildienstentgelt
  Nicht geltend gemachte Unterhaltsansprüche

MONATLICHES  
MINDESTNETTOEINKOMMEN:

BERECHNUNG DER WOHNBEIHILFE
Was als zumutbarer Wohnungsaufwand gilt 
und wie sich die Wohnungsbeihilfe im Einzelfall 
berechnet findest du auf:
www.wien.gv.at/wohnen/wohnbaufoerderung/
ahs-info/wohnbeihilfe/tabellen.html

http://www.wien.gv.at/wohnen/wohnbaufoerderung/ahs-info/wohnbeihilfe/tabellen.html
http://www.wien.gv.at/wohnen/wohnbaufoerderung/ahs-info/wohnbeihilfe/tabellen.html
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Anrechenbarer Wohnungsaufwand 
Bei der Wohnbeihilfe zählt nicht die gesamte Brutto-Miete als 
AWA, sondern nur der Hauptmietzins (ohne Betriebskosten und 
Umsatzsteuer).
Zudem gibt es folgende Obergrenzen:

 Wohnungskategorie A: € 5,81/m2 Wohnnutzfläche

 Wohnungskategorie B bzw. befristete Mietverträge:  
€ 4,36/m2 Wohnnutzfläche

 Wohnungskategorie C und D: € 2,91/m2 Wohnnutzfläche

Bei Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen kann nur der Teil 
der Miete, der für die Rückzahlung der Baudarlehen vorgesehen ist, 
berücksichtigt werden.
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Wenn du eine Genossenschaftswohnung mieten möchtest, den meist 
relativ hohen Finanzierungsbeitrag aber nicht aufbringen kannst, 
kannst du ein Eigenmittelersatzdarlehen beantragen. Bei diesem 
besonders günstigen, zweckgebundenen Kredit, der vom Land Wien 
ausgegeben wird, bezahlst du nur 1 % Zinsen. Zusätzlich zu dieser 
Baukostenförderung können Jungfamilien auch eine Grundkostenför-
derung beantragen.

Den Antrag auf ein Eigenmittelersatzdarlehen reichst du beim 
Wohnungsberatungszentrum der Bank Austria ein. Dessen Adress 
findest du im Anhang auf Seite 25. Dabei darf dein Miet-, Kauf-, 
beziehungsweise Anwartschaftsvertrag nicht älter als drei Monate 
sein. Die Bank füllt den Antrag mit dir zusammen aus und leitet ihn 
zur Genehmigung an die Magistratsabteilung 50 weiter. Am besten, 
du vereinbarst im Vorfeld einen Beratungstermin mit der betreffen-
den Bank, damit du bei der Antragsstellung alle nötigen Unterlagen 
beisammen hast.

Weitere Voraussetzungen und Bestimmungen:
 Es muss sich um den Baukostenanteil einer geförderten Miet-
wohnung, Genossenschaftswohnung, Eigentumswohnung oder 
Gemeindewohnung handeln.

 Die Benützungsbewilligung der Wohnung darf nicht älter als  
20 Jahre sein.

 Die Höhe der Förderung ist von der Höhe deines Einkommens und 
deiner familiären Situation abhängig.

 Das Eigenmittelersatzdarlehen ist eine personengebundene Förde-
rung. Ziehst du vorzeitigaus der Wohnung aus, musst du eventuell 
noch offene Beträge ausgleichen.

SO BEANTRAGST  
DU EIN  

EIGENMITTEL   
ERSATZ DARLEHEN.

DAS EIGENMITTELERSATZ-

DARLEHEN FÜR GEFÖRDERTEN 

WOHNRAUM

ALLE INFOSAUF EINEN KLICK:Weitere Infos zum  Eigenmittelersatzdarlehenfindest du auf:www.wien.gv.at/wohnen/wohnbaufoerderung/landesdarlehen

https://www.wien.gv.at/wohnen/wohnbaufoerderung/landesdarlehen/
https://www.wien.gv.at/wohnen/wohnbaufoerderung/landesdarlehen/
https://www.wien.gv.at/wohnen/wohnbaufoerderung/landesdarlehen/
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DIE BEDARFSORIENTIERTE
MINDESTSICHERUNG

Wenn dein Einkommen unterhalb der Mindeststandards liegt oder du 
kein eigenes hast, kannst du die Wiener Mindestsicherung beantra-
gen. Sie gilt jedoch nur für Menschen, die nicht aus eigener Kraft 
oder mit der Hilfe anderer in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt zu 
bestreiten. 

Bei der Mindestsicherung ist bei volljährigen Personen im Betrag für 
den Lebensunterhalt ein Grundbetrag zur Deckung des Wohnbedarfs 
enthalten. Die Höhe der Leistungen richtet sich nach den aktuellen 
Mindeststandards.

DIE AKTUELLEN  
LEISTUNGEN

Monatliche Leistungen für den
Lebensunterhalt 2020:

Monatliche Leistungen für den
Wohnbedarf 2020:

Alleinstehende,  Alleinerziehende: € 917,35

Paare (pro Person): € 688,01

Minderjährige Kinder: € 247,68

Alleinstehende, Alleinerziehende: € 229,32

Paare (pro Person): € 171,99

Personen, die arbeitsunfähig sind: € 123,84

LASS DIR HELFEN!Das Sozialzentrum deines  Wohnbezirks berät dich ausführ-lich, ob eine Mindestsicherung für dich in Frage kommen könnte.Adressen und Öffnungszeiten findest du hier:www.wien.gv.at/sozialinfo/content/de/10/InstitutionDetail.do?it_1=2101674

http://www.wien.gv.at/sozialinfo/content/de/10/InstitutionDetail.do?it_1=2101674
http://www.wien.gv.at/sozialinfo/content/de/10/InstitutionDetail.do?it_1=2101674
http://www.wien.gv.at/sozialinfo/content/de/10/InstitutionDetail.do?it_1=2101674
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DIE WOHNKOSTENBEIHILFE FÜR WEHR- UND ZIVIL-
DIENSTLEISTENDE SOLL ES DIR ERMÖGLICHEN, DEINE 
SCHON BESTEHENDE WOHNUNG WÄHREND DEINES 
DIENSTES BEHALTEN ZU KÖNNEN.

Dabei muss deine Wohnung eine abgeschlossene Einheit bilden, und 
du selbst musst für den Haushalt verantwortlich sein. Wohnst du bei 
den Eltern oder mit deinem/r Lebenspartner/in zusammen, kannst du 
die Wohnkostenbeihilfe nicht beantragen. 

Die Bemessungsgrundlage für die Wohnkostenbeihilfe besteht u. a. 
aus deinen Ausgaben für die Wohnung und deinem Durchschnittsein-
kommen der letzten drei Monate des vorangegangenen Jahres. Die 
tatsächlichen Leistungen betragen maximal 30 % deiner individuellen 
Bemessungsgrundlage. Für eventuelle Grundgebühren, z. B. für den 
Telefonanschluss, gibt es den Grundgebühren-Pauschalbetrag. Aus-
gaben für Strom und Heizung können nicht berücksichtigt werden.

DIE LEISTUNGEN

EIN ANSPRECHPARTNER FÜR BEIDE GRUPPEN
Auch als Zivildienstleistende/r suchst du beim Heerespersonalamt um diesen 
Zuschuss an. Der Antrag dafür wird dir zusammen mit dem Zuweisungsbescheid 
zugeschickt. Die Adresse des Heerespersonalamts findest du in dieser Broschüre auf 
Seite 25.

DIE WOHNKOSTENBEIHILFE 

FÜR WEHR- UND  
ZIVILDIENSTLEISTENDE

DEIN
INFO-KIT

mit vielen Tipps,Insights und  Adressen
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DIE WICHTIGSTEN 
BERATUNGSSTELLEN UND 

MIETER ORGANISATIONEN IN WIEN

Guglgasse 7-9/Ecke Paragonstraße,
1030 Wien (U3-Station Gasometer)
Telefon und Terminvereinbarung: 01/24 111 
Montag bis Freitag: 7.00-20.00 Uhr
Persönliche Beratung:
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 08.00-19.00 Uhr
Mittwoch: 08.00-12.00 Uhr
www.wohnberatung-wien.at

Hier erhältst du Informationen über:
 Geförderte Miet- und Genossenschaftswohnungen

 Geförderte Eigentumswohnungen

 Geförderte sanierte Wohnungen

 Wiedervermietete geförderte Wohnungen 

 Gemeindewohnungen 

Guglgasse 7-9/Erdgeschoß, 1030 Wien
Telefon: 01/4000/25900
Persönliche und telefonische Beratung  
Montag bis Freitag: 8.00–17.00 Uhr
e-mail: mieterhilfe@wohnservice-wien.at
www.mieterhilfe.at

WOHNBERATUNG 
WIEN  

(KOSTENLOS)

 MIETERHILFE  
(KOSTENLOS)

http://www.wohnberatung-wien.at
mailto:mieterhilfe%40wohnservice-wien.at?subject=
http://www.mieterhilfe.at
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Reichsratsstraße 15, 1010 Wien
Telefon: 050195-3000, Telefax: 050195-93000
Persönliche Beratung (nur nach vorheriger Terminvereinbarung)
Montag und Mittwoch: 8.30–19.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag: 8.30–17.00 Uhr
Freitag: 8.30–14.00 Uhr

Lichtenfelsgasse 1/9, 1010 Wien
Telefon: 01/512 53 60
Persönliche Beratung (nur nach vorheriger Terminvereinbarung)
Montag–Donnerstag: 9.00–17.00 Uhr
Freitag: 9.00–12.00 Uhr

Antonsplatz 22,1100 Wien 
Telefon: 01/602 25 31
Persönliche Beratung (nur nach vorheriger Terminvereinbarung)
Montag und Mittwoch: 15.00–18.30 Uhr

Praterstraße 25/9a, 1020 Wien
Telefon: 01/523 23 15
Persönliche Beratung (nur nach vorheriger Terminvereinbarung)
Mittwoch 14.30–17.00 Uhr
Donnerstag 14.00–17.00 Uhr
Persönliche Beratung in der Döblergasse 2, 1070 Wien
Dienstag und Donnerstag: 14.00–17.00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft bekommst du auch bei den Bezirksge-
richten am „Amtstag“: meist ein bestimmter (Halb-)Tag pro Woche, 
an dem Richter oder juristisch geschulte Personen für Rechtsauskünf-
te zur Verfügung stehen.

 MIETER
VEREINIGUNG  
ÖSTERREICHS

 ÖSTERREICHI
SCHER MIETER UND 

WOHNUNGSEIGEN
TUMSBUND

ÖSTERREICHI
SCHE MIETER
INTERESSENS

GEMEINSCHAFT 
(MIG) 

MIETERSCHUTZ
VERBAND
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Magistratsabteilung 50 – Wohnbauförderung und Schlich-
tungsstelle für wohnrechtliche Angelegenheiten – Gruppe 
Wohnbeihilfe
Heiligenstädter Straße 31/3, 1190 Wien
Ebene 2 für die Bezirke 1–15
Ebene 3 für die Bezirke 16–23
Telefon: 4000 74 88-0
Fax: 4000 99 74 896
Parteienverkehr
Montag, Dienstag, Freitag 8.00–13.00 Uhr
Donnerstag 8.00–13.00 Uhr und 15.30–17.30 Uhr

Wohnungsberatungszentrum der Bank Austria
Gudrunstraße 126, 2.OG, 1100 Wien
Telefon: 505 05-564 90
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 8.00–13.00 Uhr
Donnerstag 15.30–17.30 Uhr

Heerespersonalamt
Parteienverkehr und persönliche Beratung:
Panikengasse 2, 1163 Wien
Telefon: 050201/99 1650
Montag bis Freitag 7.30–16.00 Uhr

Postanschrift für das Einbringen von Anträgen:
Heerespersonalamt
Rossauer Lände 1. 1090 Wien
Fax: 050201/1017041
E-Mail: posteingang@bmlv.gv.at

ALLGEMEINE  
WOHNBEIHILFE

EIGENMITTELER
SATZDARLEHEN:

BERATUNG UND  
EINREICHUNG

WOHNKOSTEN
BEIHILFE FÜR

WEHR & ZIVIL
DIENSTLEISTENDE

FÖRDERSTELLEN

mailto:posteingang%40bmlv.gv.at?subject=
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DU HAST NOCH FRAGEN?

WIR HELFEN DIR GERNE WEITER!
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WICHTIG
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häufigsten Fragen, viele anschauliche Beispiele, Hinweise auf Stolpersteine und einen Überblick über die wichtigsten 
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youtube.com/AKOesterreich
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Hotline für Fragen 
rund ums Wohnen:

Tel.: +43 1 50165-1345
Mo bis Fr 

8 bis 12 Uhr
Di 

15 bis 18 Uhr
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